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I 

(Gesetzgebungsakte) 

RICHTLINIEN 

RICHTLINIE 2011/7/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 16. Februar 2011 

zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr 

(Neufassung) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von 
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr ( 3 ) muss in wesent
lichen Punkten geändert werden. Aus Gründen der Klar
heit und der Vereinfachung sollten die entsprechenden 
Bestimmungen neu gefasst werden. 

(2) Für die meisten Waren und Dienstleistungen erfolgen die 
Zahlungen im Binnenmarkt zwischen Wirtschaftsteilneh
mern einerseits und zwischen Wirtschaftsteilnehmern 
und öffentlichen Stellen andererseits im Wege des Zah
lungsaufschubs, wobei gemäß den Vereinbarungen der 
Vertragsparteien, der Lieferantenrechnung oder den ge
setzlichen Bestimmungen der Leistungserbringer seinem 
Kunden einen gewissen Zeitraum zur Begleichung der 
Rechnung einräumt. 

(3) Viele Zahlungen im Geschäftsverkehr zwischen Wirt
schaftsteilnehmern einerseits und zwischen Wirtschafts
teilnehmern und öffentlichen Stellen andererseits werden 
später als zum vertraglich vereinbarten oder in den all
gemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten Zeitpunkt 
getätigt. Trotz Lieferung der Waren oder Erbringung 

der Leistungen werden viele Rechnungen erst lange nach 
Ablauf der Zahlungsfrist beglichen. Ein derartiger Zah
lungsverzug wirkt sich negativ auf die Liquidität aus 
und erschwert die Finanzbuchhaltung von Unternehmen. 
Es beeinträchtigt außerdem die Wettbewerbsfähigkeit und 
Wirtschaftlichkeit von Unternehmen, wenn der Gläubiger 
aufgrund eines Zahlungsverzugs Fremdfinanzierung in 
Anspruch nehmen muss. Das Risiko solcher Beeinträch
tigungen nimmt in Zeiten eines Wirtschaftsabschwungs, 
wenn der Zugang zu Finanzmitteln besonders schwierig 
ist, erheblich zu. 

(4) Die juristische Durchsetzung von Forderungen bei Zah
lungsverzug wurde bereits erleichtert durch die Verord
nung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 
2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Aner
kennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- 
und Handelssachen ( 4 ), die Verordnung (EG) Nr. 
805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. April 2004 zur Einführung eines europäischen 
Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen ( 5 ), die 
Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur 
Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens ( 6 ) und 
die Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zur Einfüh
rung eines europäischen Verfahrens für geringfügige For
derungen ( 7 ). Gleichwohl ist es erforderlich, ergänzende 
Bestimmungen festzulegen, um von Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr abzuschrecken. 

(5) Die Unternehmen sollten in der Lage sein, im gesamten 
Binnenmarkt unter Bedingungen Handel zu treiben, die 
gewährleisten, dass grenzüberschreitende Geschäfte nicht 
größere Risiken mit sich bringen als Inlandsverkäufe. Es 
käme zu Wettbewerbsverzerrungen, wenn es für den Bin
nen- und den grenzüberschreitenden Handel Regeln gäbe, 
die sich wesentlich voneinander unterscheiden.
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(6) In ihrer Mitteilung vom 25. Juni 2008 mit dem Titel 
„Vorfahrt für KMU in Europa — Der ‚Small Business 
Act‘ für Europa“ betonte die Kommission, dass für kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) der Zugang zu Finan
zierungen erleichtert und ein rechtliches und wirtschaft
liches Umfeld für mehr Zahlungsdisziplin im Geschäfts
leben geschaffen werden sollte. Es ist zu beachten, dass 
öffentlichen Stellen diesbezüglich eine besondere Verant
wortung zufällt. Die Kriterien für die Definition von KMU 
sind in der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission 
vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinst
unternehmen sowie der kleinen und mittleren Unterneh
men ( 1 ) festgelegt. 

(7) Eine der Schwerpunktmaßnahmen in der Mitteilung der 
Kommission vom 26. November 2008 mit dem Titel 
„Europäisches Konjunkturprogramm“ besteht darin, die 
Verwaltungslast für Unternehmen zu verringern und die 
unternehmerische Initiative zu fördern, indem unter an
derem sichergestellt wird, dass Rechnungen — auch von 
KMU — über Lieferungen und Dienstleistungen grund
sätzlich innerhalb eines Monats bezahlt werden, um Li
quiditätsengpässe zu vermeiden. 

(8) Der Anwendungsbereich dieser Richtlinie sollte auf die 
als Entgelt für Handelsgeschäfte geleisteten Zahlungen 
beschränkt sein. Diese Richtlinie sollte weder Geschäfte 
mit Verbrauchern noch die Zahlung von Zinsen im Zu
sammenhang mit anderen Zahlungen, z. B. unter das 
Scheck- und Wechselrecht fallende Zahlungen oder Scha
densersatzzahlungen einschließlich Zahlungen von Ver
sicherungsgesellschaften, umfassen. Außerdem sollten 
die Mitgliedstaaten befugt sein, Schulden auszuschließen, 
die Gegenstand eines Insolvenzverfahrens, einschließlich 
eines Verfahrens zur Umschuldung, sind. 

(9) Diese Richtlinie sollte den gesamten Geschäftsverkehr un
abhängig davon regeln, ob er zwischen privaten oder 
öffentlichen Unternehmen oder zwischen Unternehmen 
und öffentlichen Stellen erfolgt, da öffentliche Stellen in 
großem Umfang Zahlungen an Unternehmen leisten. Sie 
sollte deshalb auch den gesamten Geschäftsverkehr zwi
schen Generalunternehmern und ihren Lieferanten und 
Subunternehmern regeln. 

(10) Die Tatsache, dass diese Richtlinie die freien Berufe ein
bezieht, sollte die Mitgliedstaaten nicht dazu verpflichten, 
diese für nicht in den Anwendungsbereich dieser Richt
linie fallende Zwecke als Unternehmen oder Kaufleute zu 
behandeln. 

(11) Die Lieferung von Waren und die Erbringung von 
Dienstleistungen gegen Entgelt, auf die diese Richtlinie 
Anwendung findet, sollte auch die Planung und Ausfüh
rung öffentlicher Bauarbeiten sowie Hoch- und Tiefbau
arbeiten einschließen. 

(12) Zahlungsverzug stellt einen Vertragsbruch dar, der für die 
Schuldner in den meisten Mitgliedstaaten durch niedrige 

oder nicht vorhandene Verzugszinsen und/oder langsame 
Beitreibungsverfahren finanzielle Vorteile bringt. Ein 
durchgreifender Wandel hin zu einer Kultur der unver
züglichen Zahlung, in der auch der Ausschluss des Rechts 
zur Verzinsung von verspäteten Zahlungen immer als 
grob nachteilige Vertragsklausel oder Praxis betrachtet 
wird, ist erforderlich, um diese Entwicklung umzukehren 
und von der Überschreitung der Zahlungsfristen abzu
schrecken. Dieser Wandel sollte auch die Einführung be
sonderer Bestimmungen zu Zahlungsfristen und zur Ent
schädigung der Gläubiger für die ihnen entstandenen 
Kosten einschließen, sowie auch Bestimmungen, wonach 
vermutet wird, dass der Ausschluss des Rechts auf Ent
schädigung für Beitreibungskosten grob nachteilig ist. 

(13) Daher sollte festgelegt werden, dass die vertraglich ver
einbarten Zahlungsfristen zwischen Unternehmen grund
sätzlich auf 60 Kalendertage beschränkt sind. Jedoch kön
nen Unternehmen unter Umständen längere Zahlungs
fristen benötigen, beispielsweise wenn sie ihren Kunden 
Handelskredite gewähren möchten. Die Vertragsparteien 
sollten daher weiterhin Zahlungsfristen von mehr als 60 
Kalendertagen ausdrücklich vereinbaren können, wenn 
dies für den Gläubiger nicht grob nachteilig ist. 

(14) Im Interesse der Einheitlichkeit der Rechtsvorschriften der 
Union sollte für die Zwecke dieser Richtlinie die in der 
Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung der 
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der 
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der 
Postdienste ( 2 ) und die in der Richtlinie 2004/18/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren 
zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und 
Dienstleistungsaufträge ( 3 ) enthaltene Definition des Be
griffs „öffentlicher Auftraggeber“ gelten. 

(15) Der gesetzliche Zins für Zahlungsverzug sollte gemäß der 
Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 
3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, 
Daten und Termine ( 4 ) in Form eines einfachen Zinses 
auf Tagesbasis berechnet werden. 

(16) Durch diese Richtlinie sollte kein Gläubiger verpflichtet 
werden, Verzugszinsen zu fordern. Diese Richtlinie sollte 
es einem Gläubiger ermöglichen, bei Zahlungsverzug 
ohne eine vorherige Mahnung oder eine andere vergleich
bare Mitteilung, die den Schuldner an seine Zahlungsver
pflichtung erinnert, Verzugszinsen zu verlangen. 

(17) Die Zahlung eines Schuldners sollte als verspätet in dem 
Sinne betrachtet werden, dass ein Anspruch auf Verzugs
zinsen entsteht, wenn der Gläubiger zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit nicht über den geschuldeten Betrag verfügt, vo
rausgesetzt, er hat seine gesetzlichen und vertraglichen 
Verpflichtungen erfüllt.
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(18) Rechnungen erzeugen Zahlungsaufforderungen und sind 
wichtige Dokumente in der Kette der Geschäftsvorgänge 
für die Lieferung von Waren und die Erbringung von 
Dienstleistungen, unter anderem zur Festlegung der Zah
lungsfrist. Für die Zwecke dieser Richtlinie sollten die 
Mitgliedstaaten Systeme fördern, die Rechtssicherheit hin
sichtlich des genauen Datums des Eingangs von Rech
nungen bei den Schuldnern schaffen, einschließlich im 
Bereich der elektronischen Rechnungsstellung, in dem 
der Eingang von Rechnungen elektronisch nachgewiesen 
werden könnte und der teilweise durch die Bestimmun
gen über die Rechnungsstellung, die in der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem ( 1 ) enthalten sind, 
geregelt wird. 

(19) Eine gerechte Entschädigung der Gläubiger für die auf
grund eines Zahlungsverzugs des Schuldners entstande
nen Beitreibungskosten ist erforderlich, um von der 
Überschreitung der Zahlungsfristen abzuschrecken. In 
den Beitreibungskosten sollten zudem die aufgrund des 
Zahlungsverzugs entstandenen Verwaltungskosten und 
die internen Kosten enthalten sein; für diese Kosten sollte 
durch diese Richtlinie ein pauschaler Mindestbetrag vor
gesehen werden, der mit Verzugszinsen kumuliert wer
den kann. Die Entschädigung in Form eines Pauschal
betrags sollte dazu dienen, die mit der Beitreibung ver
bundenen Verwaltungskosten und internen Kosten zu 
beschränken. Eine Entschädigung für die Beitreibungskos
ten sollte unbeschadet nationaler Bestimmungen, nach 
denen ein nationales Gericht dem Gläubiger eine Entschä
digung für einen durch den Zahlungsverzug eines Schuld
ners entstandenen zusätzlichen Schaden zusprechen 
kann, festgelegt werden. 

(20) Neben einem Anspruch auf Zahlung eines Pauschalbetra
ges für interne Beitreibungskosten sollte der Gläubiger 
auch Anspruch auf Ersatz der übrigen, durch den Zah
lungsverzug des Schuldners bedingten Beitreibungskosten 
haben. Zu diesen Kosten sollten insbesondere Kosten 
zählen, die dem Gläubiger durch die Beauftragung eines 
Rechtsanwalts oder eines Inkassounternehmens entste
hen. 

(21) Diese Richtlinie sollte das Recht der Mitgliedstaaten, hö
here und daher für den Gläubiger günstigere Pauschal
beträge als Entschädigung für Beitreibungskosten festzule
gen oder diese Beträge zu erhöhen — unter anderem um 
mit der Inflation Schritt zu halten — nicht berühren. 

(22) Diese Richtlinie sollte Raten- oder Abschlagszahlungen 
nicht ausschließen. Jedoch sollten sämtliche Raten oder 
Zahlungen nach den vereinbarten Bedingungen gezahlt 
werden und den in dieser Richtlinie festgelegten Bestim
mungen für Zahlungsverzug unterliegen. 

(23) Im Allgemeinen können öffentliche Stellen mit sichere
ren, berechenbareren und beständigeren Einkünften als 
Unternehmen rechnen. Ferner werden vielen öffentlichen 
Stellen Finanzmittel zu günstigeren Bedingungen angebo
ten als Unternehmen. Zugleich sind öffentliche Stellen in 
Bezug auf die Verwirklichung ihrer Ziele auch weniger 
von der Herstellung stabiler Geschäftsbeziehungen abhän
gig, als dies bei Unternehmen der Fall ist. Lange Zah
lungsfristen und Zahlungsverzug öffentlicher Stellen für 

Waren und Dienstleistungen verursachen ungerechtfer
tigte Kosten für Unternehmen. Es ist daher angebracht, 
spezielle Vorschriften für Geschäftsvorgänge einzuführen, 
bei denen Unternehmen öffentlichen Stellen Waren lie
fern und Dienstleistungen für sie erbringen, die insbeson
dere Zahlungsfristen vorsehen sollten, die grundsätzlich 
30 Kalendertage nicht überschreiten, es sei denn, im Ver
trag wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart, und 
vorausgesetzt, dies ist aufgrund der besonderen Natur 
oder der besonderen Merkmale des Vertrags objektiv be
gründet, und die in keinem Fall 60 Kalendertage über
schreiten. 

(24) Es sollte jedoch die besondere Situation öffentlicher Stel
len berücksichtigt werden, die wirtschaftliche Tätigkeiten 
industrieller oder kommerzieller Natur ausüben, indem 
sie als öffentliches Unternehmen Waren und Dienstleis
tungen auf dem Markt anbieten. Zu diesem Zweck soll
ten die Mitgliedstaaten unter bestimmten Bedingungen 
die gesetzlich vorgesehene Zahlungsfrist auf bis zu 60 
Kalendertage ausdehnen können. 

(25) Besonders problematisch im Hinblick auf den Zahlungs
verzug ist in einem Großteil der Mitgliedstaaten die Si
tuation im Gesundheitswesen. Die Gesundheitssysteme 
als grundlegender Bestandteil der sozialen Infrastruktur 
Europas müssen oft individuelle Bedürfnisse mit den ver
fügbaren Finanzen in Einklang bringen, da die Bevölke
rung Europas altert, die Lebenserwartung steigt und die 
Medizin Fortschritte macht. Alle Systeme müssen die He
rausforderung annehmen, bei der Gesundheitsversorgung 
in einer Weise Prioritäten zu setzen, dass ein Ausgleich 
zwischen den Bedürfnissen des einzelnen Patienten und 
den zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen ge
schaffen wird. Die Mitgliedstaaten sollten daher öffent
lichen Einrichtungen, die Gesundheitsdienste anbieten, 
bei der Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen ein ge
wisses Maß an Flexibilität einräumen können. Hierzu 
sollten die Mitgliedstaaten unter bestimmten Bedingun
gen die gesetzlich vorgesehene Zahlungsfrist auf bis zu 
60 Kalendertage ausdehnen können. Die Mitgliedstaaten 
sollten dennoch alle erdenklichen Anstrengungen unter
nehmen, damit der Gesundheitssektor seinen Zahlungs
verpflichtungen innerhalb der gesetzlich vorgesehenen 
Zahlungsfristen nachkommt. 

(26) Damit die Erfüllung der Ziele dieser Richtlinie nicht ge
fährdet wird, sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass 
die Höchstdauer eines Abnahme- oder Überprüfungsver
fahrens im Geschäftsverkehr grundsätzlich nicht mehr als 
30 Kalendertage beträgt. Dennoch sollte ein Überprü
fungsverfahren 30 Kalendertage überschreiten können, 
beispielsweise bei besonders komplexen Verträgen, 
wenn dies ausdrücklich im Vertrag und in den Vergabe
unterlagen vereinbart ist und sofern dies für den Gläubi
ger nicht grob nachteilig ist. 

(27) Was ihre Finanzierung und geschäftlichen Beziehungen 
betrifft, befinden sich die Organe der Europäischen Union 
und die öffentlichen Stellen der Mitgliedstaaten in einer 
vergleichbaren Situation. Nach der Verordnung (EG, Eu
ratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 
über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan 
der Europäischen Gemeinschaften ( 2 ) muss die Bestäti
gung, Genehmigung und Zahlung von Ausgaben durch
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die Organe der Union innerhalb der in den Durchfüh
rungsbestimmungen festgelegten Fristen erfolgen. Diese 
Durchführungsbestimmungen sind gegenwärtig in der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommis
sion vom 23. Dezember 2002 mit Durchführungsbestim
mungen zur Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 
des Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamt
haushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften ( 1 ) nie
dergelegt und bestimmen im Einzelnen die Umstände, 
unter denen Gläubiger, die Zahlungen zu spät erhalten, 
Anspruch auf Verzugszinsen haben. Im Rahmen der lau
fenden Überprüfung der genannten Verordnungen sollte 
sichergestellt werden, dass die Höchstfristen für Zahlun
gen der Organe der Union an die gesetzlich vorgesehenen 
Fristen für öffentliche Stellen gemäß dieser Richtlinie an
gepasst werden. 

(28) Der Missbrauch der Vertragsfreiheit zum Nachteil des 
Gläubigers sollte nach dieser Richtlinie verboten sein. 
Wenn sich demzufolge eine Vertragsklausel oder eine 
Praxis im Hinblick auf den Zahlungstermin oder die Zah
lungsfrist, auf den für Verzugszinsen geltenden Zinssatz 
oder auf die Entschädigung für Beitreibungskosten nicht 
auf der Grundlage der dem Schuldner gewährten Bedin
gungen rechtfertigen lässt oder in erster Linie dem Zweck 
dient, dem Schuldner zusätzliche Liquidität auf Kosten 
des Gläubigers zu verschaffen, kann dies als ein Faktor 
gelten, der einen solchen Missbrauch darstellt. In diesem 
Sinne und entsprechend dem akademischen „Entwurf ei
nes Gemeinsamen Referenzrahmens“ sollte eine Vertrags
klausel oder Praxis, die eine grobe Abweichung von der 
guten Handelspraxis darstellt und gegen den Grundsatz 
des guten Glaubens und der Redlichkeit verstößt, als 
nachteilig für den Gläubiger angesehen werden. Insbeson
dere sollte der vollständige Ausschluss des Anspruchs auf 
Zinsen immer als grob nachteilig angesehen werden, 
während vermutet werden sollte, dass der Ausschluss 
des Rechts auf Entschädigung für Beitreibungskosten 
grob nachteilig ist. Nationale Vorschriften über den Ver
tragsabschluss oder die Gültigkeit von Vertragsbestim
mungen, die für den Schuldner unbillig sind, sollten 
von dieser Richtlinie unberührt bleiben. 

(29) Im Rahmen der verstärkten Anstrengungen zur Vermei
dung des Missbrauchs der Vertragsfreiheit zum Nachteil 
der Gläubiger sollten die Organisationen, die offiziell als 
Vertreter von Unternehmen anerkannt sind, und Organi
sationen, die ein berechtigtes Interesse daran haben, Un
ternehmen zu vertreten, die nationalen Gerichte oder die 
Verwaltungsbehörden anrufen können, um die Verwen
dung von Vertragsklauseln oder Praktiken, die dem Gläu
biger gegenüber als grob nachteilig zu betrachten sind, zu 
beenden. 

(30) Um zur Erreichung des Ziels dieser Richtlinie beizutra
gen, sollten die Mitgliedstaaten die Verbreitung bewährter 
Praktiken, auch durch die Förderung der Veröffentlichung 
einer Liste derjenigen, die unverzüglich zahlen, unterstüt
zen. 

(31) Es ist wünschenswert, dass sichergestellt ist, dass Gläubi
ger eine Bestimmung zum Eigentumsvorbehalt auf nicht
diskriminierender Grundlage in der Union insgesamt gel
tend machen können, falls der Eigentumsvorbehalt ge

mäß den anwendbaren nationalen Vorschriften, wie sie 
durch das internationale Privatrecht bestimmt werden, 
rechtswirksam ist. 

(32) Diese Richtlinie definiert den Begriff „vollstreckbarer Ti
tel“, sie sollte jedoch weder die verschiedenen Verfahren 
der Zwangsvollstreckung eines solchen Titels regeln, 
noch die Bedingungen, unter denen die Zwangsvollstre
ckung eines solchen Titels eingestellt oder ausgesetzt wer
den kann. 

(33) Die Folgen des Zahlungsverzugs können jedoch nur ab
schreckend wirken, wenn sie mit Beitreibungsverfahren 
gekoppelt sind, die für den Gläubiger schnell und wirk
sam sind. Nach dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung 
in Artikel 18 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union sollten diese Verfahren allen in der 
Union niedergelassenen Gläubigern zur Verfügung ste
hen. 

(34) Um die Einhaltung der Bestimmungen dieser Richtlinie 
zu erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten Anreize zur 
Inanspruchnahme der Mediation und anderer Formen al
ternativer Streitbeilegung setzen. Die Richtlinie 
2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Media
tion in Zivil- und Handelssachen ( 2 ) schafft bereits einen 
Rahmen für Mediationssysteme auf Unionsebene, ins
besondere für grenzüberschreitende Streitfälle, ohne 
dass dessen Anwendung auf interne Mediationssysteme 
ausgeschlossen wird. Die Mitgliedstaaten sollten überdies 
die beteiligten Parteien ermutigen, freiwillige Verhaltens
kodizes zu erstellen, die insbesondere darauf abzielen, zur 
Umsetzung dieser Richtlinie beizutragen. 

(35) Es muss gewährleistet werden, dass die Beitreibungsver
fahren für unbestrittene Forderungen bei Zahlungsverzug 
im Geschäftsverkehr innerhalb eines kurzen Zeitraums 
abgeschlossen werden, auch im Rahmen eines beschleu
nigten Verfahrens und unabhängig von dem Betrag der 
Geldforderung. 

(36) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Bekämpfung 
des Zahlungsverzugs im Binnenmarkt, auf Ebene der Mit
gliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann 
und daher wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkung bes
ser auf Unionsebene zu verwirklichen ist, kann die Union 
im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip 
tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 
Richtlinie nicht über das zur Erreichung dieses Ziels er
forderliche Maß hinaus. 

(37) Die Verpflichtung zur Umsetzung dieser Richtlinie in 
innerstaatliches Recht sollte nur jene Bestimmungen be
treffen, die im Vergleich zu der Richtlinie 2000/35/EG 
inhaltlich geändert wurden. Die Pflicht zur Umsetzung 
der inhaltlich unveränderten Bestimmungen ergibt sich 
aus der genannten Richtlinie. 

(38) Diese Richtlinie sollte die Verpflichtung der Mitgliedstaa
ten hinsichtlich der Fristen für die Umsetzung in inner
staatliches Recht und für die Anwendung der Richtlinie 
2000/35/EG unberührt lassen.
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(39) Nach Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung 
über bessere Rechtsetzung ( 1 ) sind die Mitgliedstaaten auf
gefordert, für ihre eigenen Zwecke und im Interesse der 
Union eigene Tabellen aufzustellen, aus denen im Rah
men des Möglichen die Entsprechungen zwischen dieser 
Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen zu entneh
men sind, und diese zu veröffentlichen — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Diese Richtlinie dient der Bekämpfung des Zahlungsver
zugs im Geschäftsverkehr, um sicherzustellen, dass der Binnen
markt reibungslos funktioniert, und dadurch die Wettbewerbs
fähigkeit von Unternehmen und insbesondere von KMU zu för
dern. 

(2) Diese Richtlinie ist auf alle Zahlungen, die als Entgelt im 
Geschäftsverkehr zu leisten sind, anzuwenden. 

(3) Die Mitgliedstaaten können Schulden ausnehmen, die Ge
genstand eines gegen den Schuldner eingeleiteten Insolvenzver
fahrens, einschließlich eines Verfahrens zur Umschuldung, sind. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. „Geschäftsverkehr“ Geschäftsvorgänge zwischen Unterneh
men oder zwischen Unternehmen und öffentlichen Stellen, 
die zu einer Lieferung von Waren oder Erbringung von 
Dienstleistungen gegen Entgelt führen; 

2. „öffentliche Stelle“ jeden öffentlichen Auftraggeber im Sinne 
von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 
2004/17/EG und von Artikel 1 Absatz 9 der Richtlinie 
2004/18/EG, unabhängig vom Gegenstand oder Wert des 
Auftrags; 

3. „Unternehmen“ jede im Rahmen ihrer unabhängigen wirt
schaftlichen oder beruflichen Tätigkeit handelnde Organisa
tion, ausgenommen öffentliche Stellen, auch wenn die Tä
tigkeit von einer einzelnen Person ausgeübt wird; 

4. „Zahlungsverzug“ eine Zahlung, die nicht innerhalb der ver
traglich oder gesetzlich vorgesehenen Zahlungsfrist erfolgt 
ist, sofern zugleich die Voraussetzungen des Artikels 3 Ab
satz 1 oder des Artikels 4 Absatz 1 erfüllt sind; 

5. „Verzugszinsen“ den gesetzlichen Zins bei Zahlungsverzug 
oder den zwischen Unternehmen vereinbarten Zins, vor
behaltlich des Artikels 7; 

6. „gesetzlicher Zins bei Zahlungsverzug“ den einfachen Zins 
bei Zahlungsverzug, dessen Höhe sich aus dem Bezugszins
satz zuzüglich mindestens acht Prozentpunkten ergibt; 

7. „Bezugszinssatz“ 

a) für Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, entwe
der 

i) den von der Europäischen Zentralbank auf ihre 
jüngsten Hauptrefinanzierungsoperationen angewen
deten Zinssatz oder 

ii) den marginalen Zinssatz, der sich aus Tenderverfah
ren mit variablem Zinssatz für die jüngsten Haupt
refinanzierungsoperationen der Europäischen Zentral
bank ergibt; 

b) für Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, 
den entsprechenden von ihrer nationalen Zentralbank 
festgesetzten Zinssatz; 

8. „fälliger Betrag“ die Hauptforderung, die innerhalb der ver
traglich oder gesetzlich vorgesehenen Zahlungsfrist hätte 
gezahlt werden müssen, einschließlich der anfallenden Steu
ern, Gebühren, Abgaben oder Kosten, die in der Rechnung 
oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung aufgeführt 
werden; 

9. „Eigentumsvorbehalt“ die vertragliche Vereinbarung, nach 
der der Verkäufer bis zur vollständigen Bezahlung Eigentü
mer des Kaufgegenstands bleibt; 

10. „vollstreckbarer Titel“ Entscheidungen, Urteile oder Zah
lungsbefehle — auch vorläufig vollstreckbare — eines Ge
richts oder einer anderen zuständigen Behörde, nach denen 
eine Zahlung unverzüglich oder in Raten zu leisten ist und 
mit denen der Gläubiger seine Forderung gegen den Schuld
ner im Wege der Zwangsvollstreckung beitreiben kann. 

Artikel 3 

Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Geschäftsver
kehr zwischen Unternehmen der Gläubiger Anspruch auf Ver
zugszinsen hat, ohne dass es einer Mahnung bedarf, wenn fol
gende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Gläubiger hat seine vertraglichen und gesetzlichen Ver
pflichtungen erfüllt, und 

b) der Gläubiger hat den fälligen Betrag nicht rechtzeitig erhal
ten, es sei denn, dass der Schuldner für den Zahlungsverzug 
nicht verantwortlich ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass folgender Bezugs
zinssatz angewendet wird: 

a) für das erste Halbjahr des betreffenden Jahres der am 1. 
Januar dieses Jahres geltende Zinssatz; 

b) für das zweite Halbjahr des betreffenden Jahres der am 1. Juli 
dieses Jahres geltende Zinssatz. 

(3) Für die Fälle, in denen die in Absatz 1 genannten Bedin
gungen erfüllt sind, stellen die Mitgliedstaaten Folgendes sicher: 

a) Der Gläubiger hat Anspruch auf Verzugszinsen ab dem Tag, 
der auf den vertraglich festgelegten Zahlungstermin oder das 
vertraglich festgelegte Ende der Zahlungsfrist folgt. 

b) Ist der Zahlungstermin oder die Zahlungsfrist nicht vertrag
lich festgelegt, so hat der Gläubiger Anspruch auf Verzugs
zinsen nach Ablauf einer der folgenden Fristen: 

i) 30 Kalendertage nach dem Zeitpunkt des Eingangs der 
Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforde
rung beim Schuldner;

DE 23.2.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 48/5 

( 1 ) ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1.



ii) wenn der Zeitpunkt des Eingangs der Rechnung oder 
einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung unsicher ist, 
30 Kalendertage nach dem Zeitpunkt des Empfangs der 
Waren oder Dienstleistungen; 

iii) wenn der Schuldner die Rechnung oder die gleichwertige 
Zahlungsaufforderung vor dem Empfang der Waren oder 
Dienstleistungen erhält, 30 Kalendertage nach dem Zeit
punkt des Empfangs der Waren oder Dienstleistungen; 

iv) wenn ein Abnahme- oder Überprüfungsverfahren, durch 
das die Übereinstimmung der Waren oder Dienstleistun
gen mit dem Vertrag festgestellt werden soll, gesetzlich 
oder vertraglich vorgesehen ist und wenn der Schuldner 
die Rechnung oder eine gleichwertige Zahlungsaufforde
rung vor oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die Abnahme 
oder Überprüfung erfolgt, erhält, 30 Kalendertage nach 
letzterem Zeitpunkt. 

(4) Ist ein Abnahme- oder Überprüfungsverfahren vorgese
hen, durch das die Übereinstimmung der Waren oder Dienst
leistungen mit dem Vertrag festgestellt werden soll, so stellen 
die Mitgliedstaaten sicher, dass die Höchstdauer dieses Verfah
rens nicht mehr als 30 Kalendertage ab dem Zeitpunkt des 
Empfangs der Waren oder Dienstleistungen beträgt, es sei 
denn im Vertrag wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
und vorausgesetzt, dass dies für den Gläubiger nicht grob nach
teilig im Sinne von Artikel 7 ist. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die vertraglich fest
gelegte Zahlungsfrist 60 Kalendertage nicht überschreitet, es sei 
denn im Vertrag wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
und vorausgesetzt, dass dies für den Gläubiger nicht grob nach
teilig im Sinne von Artikel 7 ist. 

Artikel 4 

Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und öffentlichen 
Stellen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei Geschäftsvor
gängen mit einer öffentlichen Stelle als Schuldner der Gläubiger 
nach Ablauf der in den Absätzen 3, 4 oder 6 festgelegten 
Fristen Anspruch auf den gesetzlichen Zins bei Zahlungsverzug 
hat, ohne dass es einer Mahnung bedarf, wenn folgende Bedin
gungen erfüllt sind: 

a) Der Gläubiger hat seine vertraglichen und gesetzlichen Ver
pflichtungen erfüllt, und 

b) der Gläubiger hat den fälligen Betrag nicht rechtzeitig erhal
ten, es sei denn, der Schuldner ist für den Zahlungsverzug 
nicht verantwortlich. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass folgender Bezugs
zinssatz angewendet wird: 

a) für das erste Halbjahr des betreffenden Jahres der am 1. 
Januar dieses Jahres geltende Zinssatz; 

b) für das zweite Halbjahr des betreffenden Jahres der am 1. Juli 
dieses Jahres geltende Zinssatz. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei Geschäftsvor
gängen, bei denen der Schuldner eine öffentliche Stelle ist, 

a) die Zahlungsfrist keine der folgenden Fristen überschreitet: 

i) 30 Kalendertage nach dem Zeitpunkt des Eingangs der 
Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforde
rung beim Schuldner; 

ii) wenn der Zeitpunkt des Eingangs der Rechnung oder 
einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung unsicher ist, 
30 Kalendertage nach dem Zeitpunkt des Empfangs der 
Waren oder Dienstleistungen; 

iii) wenn der Schuldner die Rechnung oder die gleichwertige 
Zahlungsaufforderung vor dem Empfang der Waren oder 
Dienstleistungen erhält, 30 Kalendertage nach dem Zeit
punkt des Empfangs der Waren oder Dienstleistungen; 

iv) wenn ein Abnahme- oder Überprüfungsverfahren, durch 
das die Übereinstimmung der Waren oder Dienstleistun
gen mit dem Vertrag festgestellt werden soll, gesetzlich 
oder vertraglich vorgesehen ist und wenn der Schuldner 
die Rechnung oder eine gleichwertige Zahlungsaufforde
rung vor oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die Abnahme 
oder Überprüfung erfolgt, erhält, 30 Kalendertage nach 
letzterem Zeitpunkt; 

b) der Zeitpunkt des Eingangs der Rechnung nicht Gegenstand 
einer vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Schuldner 
und dem Gläubiger ist. 

(4) Die Mitgliedstaaten können die in Absatz 3 Buchstabe a 
genannten Fristen für folgende Einrichtungen auf bis zu höchs
tens 60 Kalendertagen verlängern: 

a) sämtliche öffentliche Stellen, die wirtschaftliche Tätigkeiten 
industrieller oder kommerzieller Natur ausüben, indem sie 
Waren oder Dienstleistungen auf dem Markt anbieten, und 
als öffentliches Unternehmen den Transparenzanforderungen 
gemäß der Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 
16. November 2006 über die Transparenz der finanziellen 
Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffent
lichen Unternehmen sowie über die finanzielle Transparenz 
innerhalb bestimmter Unternehmen ( 1 ) unterliegen; 

b) öffentliche Einrichtungen, die Gesundheitsdienste anbieten 
und für diesen Zweck ordnungsgemäß anerkannt sind. 

Beschließt ein Mitgliedstaat, die Fristen gemäß dem vorliegenden 
Absatz zu verlängern, so übermittelt er der Kommission bis 
16. März 2018 einen Bericht über diese Verlängerung. 

Auf dieser Grundlage übermittelt die Kommission dem Europäi
schen Parlament und dem Rat einen Bericht, in dem angegeben 
wird, welche Mitgliedstaaten die Fristen gemäß dem vorliegen
den Absatz verlängert haben, und in dem die Folgen für das 
Funktionieren des Binnenmarktes, insbesondere für die KMU, 
berücksichtigt werden. Diesem Bericht werden geeignete Vor
schläge beigefügt. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Höchstdauer 
eines der in Absatz 3 Buchstabe a Ziffer iv genannten Ab
nahme- oder Überprüfungsverfahrens nicht mehr als 30 Kalen
dertage ab dem Empfang der Waren oder Dienstleistungen be
trägt, es sei denn im Vertrag und in etwaigen Vergabeunterlagen 
ist ausdrücklich etwas anderes vereinbart und vorausgesetzt, 
dass dies für den Gläubiger nicht grob nachteilig im Sinne 
von Artikel 7 ist.
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(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die vertraglich fest
gelegte Zahlungsfrist nicht die in Absatz 3 genannten Fristen 
überschreitet, es sei denn im Vertrag ist ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart und dies ist aufgrund der besonderen Natur 
oder Merkmale des Vertrags sachlich gerechtfertigt, und dass die 
Zahlungsfrist in keinem Fall 60 Kalendertage überschreitet. 

Artikel 5 

Ratenzahlungen 

Diese Richtlinie berührt nicht die Möglichkeit der Vertragspar
teien, vorbehaltlich der maßgeblichen Bestimmungen des an
wendbaren nationalen Rechts Ratenzahlungen zu vereinbaren. 
Wird in solchen Fällen eine Rate nicht zu dem vereinbarten 
Termin gezahlt, so werden die in dieser Richtlinie vorgesehenen 
Zinsen und Entschädigungen allein auf der Grundlage der rück
ständigen Beträge berechnet. 

Artikel 6 

Entschädigung für Beitreibungskosten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in Fällen, in denen 
gemäß Artikel 3 oder Artikel 4 im Geschäftsverkehr Verzugs
zinsen zu zahlen sind, der Gläubiger gegenüber dem Schuldner 
einen Anspruch auf Zahlung eines Pauschalbetrags von mindes
tens 40 EUR hat. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der in Absatz 1 
genannte Pauschalbetrag ohne Mahnung und als Entschädigung 
für die Beitreibungskosten des Gläubigers zu zahlen ist. 

(3) Der Gläubiger hat gegenüber dem Schuldner zusätzlich 
zu dem in Absatz 1 genannten Pauschalbetrag einen Anspruch 
auf angemessenen Ersatz aller durch den Zahlungsverzug des 
Schuldners bedingten Beitreibungskosten, die diesen Pauschal
betrag überschreiten. Zu diesen Kosten können auch Ausgaben 
zählen, die durch die Beauftragung eines Rechtsanwalts oder 
eines Inkassounternehmens entstehen. 

Artikel 7 

Nachteilige Vertragsklauseln und Praktiken 

(1) Die Mitgliedstaaten bestimmen, dass eine Vertragsklausel 
oder eine Praxis im Hinblick auf den Zahlungstermin oder die 
Zahlungsfrist, auf den für Verzugszinsen geltenden Zinssatz 
oder auf die Entschädigung für Beitreibungskosten entweder 
nicht durchsetzbar ist oder einen Schadensersatzanspruch be
gründet, wenn sie für den Gläubiger grob nachteilig ist. 

Bei der Entscheidung darüber, ob eine Vertragsklausel oder eine 
Praxis im Sinne von Unterabsatz 1 grob nachteilig für den 
Gläubiger ist, werden alle Umstände des Falles geprüft, ein
schließlich folgender Aspekte: 

a) jede grobe Abweichung von der guten Handelspraxis, die 
gegen den Grundsatz des guten Glaubens und der Redlich
keit verstößt; 

b) die Art der Ware oder der Dienstleistung und 

c) ob der Schuldner einen objektiven Grund für die Abwei
chung vom gesetzlichen Zinssatz bei Zahlungsverzug oder 
von der in Artikel 3 Absatz 5, Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe 
a, Artikel 4 Absatz 4 und Artikel 4 Absatz 6 genannten 
Zahlungsfrist oder von dem Pauschalbetrag gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 hat. 

(2) Eine Vertragsklausel oder eine Praxis ist als grob nach
teilig im Sinne von Absatz 1 anzusehen, wenn in ihr Verzugs
zinsen ausgeschlossen werden. 

(3) Es wird vermutet, dass eine Vertragsklausel oder Praxis 
grob nachteilig im Sinne von Absatz 1 ist, wenn in ihr die in 
Artikel 6 genannte Entschädigung für Beitreibungskosten aus
geschlossen wird. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Interesse der 
Gläubiger und der Wettbewerber angemessene und wirksame 
Mittel vorhanden sind, damit die Verwendung von Vertrags
bestimmungen und von Praktiken, die grob nachteilig im Sinne 
von Absatz 1 sind, verhindert wird. 

(5) Die in Absatz 4 erwähnten Mittel schließen auch Rechts
vorschriften ein, wonach Organisationen, die offiziell als Ver
treter von Unternehmen anerkannt sind, oder Organisationen, 
die ein berechtigtes Interesse daran haben, Unternehmen zu 
vertreten, im Einklang mit dem anwendbaren nationalen Recht 
die Gerichte oder die zuständigen Verwaltungsbehörden mit der 
Begründung anrufen können, dass Vertragsklauseln oder Prakti
ken grob nachteilig im Sinne von Absatz 1 sind, so dass diese 
angemessene und wirksame Mittel anwenden können, um deren 
Verwendung zu beenden. 

Artikel 8 

Transparenz und Aufklärung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen die Transparenz der aus dieser 
Richtlinie erwachsenden Rechte und Pflichten sicher; dazu ge
hört auch die Veröffentlichung des anwendbaren gesetzlichen 
Zinssatzes bei Zahlungsverzug. 

(2) Die Kommission veröffentlicht im Internet Einzelheiten 
zu den derzeit in den einzelnen Mitgliedstaaten geltenden ge
setzlichen Zinssätzen bei Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr. 

(3) Die Mitgliedstaaten greifen gegebenenfalls auf Fachpubli
kationen, Informationskampagnen oder sonstige geeignete Mit
tel zurück, um die Rechtsbehelfe gegen Zahlungsverzug zwi
schen Unternehmen besser bekannt zu machen. 

(4) Die Mitgliedstaaten können die Erstellung von Verhaltens
kodizes für unverzügliche Zahlungen fördern, in denen klar 
definierte Zahlungsfristen festgelegt werden und der richtige 
Umgang mit strittigen Zahlungen erläutert wird; ferner können 
sie jede Initiative fördern, mit der das drängende Problem des 
Zahlungsverzugs gelöst und ein Beitrag zur Schaffung einer 
Kultur der unverzüglichen Zahlung geleistet wird, die das Ziel 
dieser Richtlinie unterstützt.
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Artikel 9 

Eigentumsvorbehalt 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen in Einklang mit den anwend
baren nationalen Vorschriften, wie sie durch das internationale 
Privatrecht bestimmt werden, vor, dass der Verkäufer bis zur 
vollständigen Bezahlung das Eigentum an Waren behält, wenn 
zwischen Käufer und Verkäufer vor der Lieferung der Waren 
ausdrücklich eine Eigentumsvorbehaltsklausel vereinbart wurde. 

(2) Die Mitgliedstaaten können Vorschriften verabschieden 
oder beibehalten, die vom Schuldner bereits geleistete Anzah
lungen betreffen. 

Artikel 10 

Beitreibungsverfahren für unbestrittene Forderungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein vollstreckbarer 
Titel — auch durch ein beschleunigtes Verfahren und unabhän
gig von dem Betrag der Geldforderung — in der Regel binnen 
90 Kalendertagen ab Einreichung der Klage oder des Antrags 
des Gläubigers bei Gericht oder einer anderen zuständigen Be
hörde erwirkt werden kann, sofern die Geldforderung oder ver
fahrensrechtliche Aspekte nicht bestritten werden. Die Mitglied
staaten kommen dieser Verpflichtung im Einklang mit ihren 
jeweiligen nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften nach. 

(2) Die nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften se
hen für alle in der Union niedergelassenen Gläubiger die glei
chen Bedingungen vor. 

(3) Bei der Berechnung der in Absatz 1 genannten Frist ist 
Folgendes nicht zu berücksichtigen: 

a) die Fristen für Zustellungen, 

b) alle vom Gläubiger verursachten Verzögerungen, wie etwa 
der für die Korrektur von Anträgen benötigte Zeitraum. 

(4) Dieser Artikel berührt nicht die Bestimmungen der Ver
ordnung (EG) Nr. 1896/2006. 

Artikel 11 

Bericht 

Bis 16. März 2016 übermittelt die Kommission dem Europäi
schen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Durch
führung dieser Richtlinie. Dem Bericht werden geeignete Vor
schläge beigefügt. 

Artikel 12 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die Rechts- und Verwaltungs
vorschriften, die erforderlich sind, um den Artikeln 1 bis 8 und 
10 bis 16. März 2013 nachzukommen. Sie teilen der Kommis
sion unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen 
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. In diese 
Vorschriften fügen sie die Erklärung ein, dass Bezugnahmen in 
den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die auf
gehobene Richtlinie als Bezugnahmen auf die vorliegende Richt
linie gelten. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser 
Bezugnahme und die Formulierung dieser Erklärung. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

(3) Die Mitgliedstaaten können Vorschriften beibehalten oder 
erlassen, die für den Gläubiger günstiger sind als die zur Erfül
lung dieser Richtlinie notwendigen Maßnahmen. 

(4) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie entscheiden die Mit
gliedstaaten, ob sie Verträge, die vor dem 16. März 2013 ge
schlossen worden sind, ausnehmen. 

Artikel 13 

Aufhebung 

Die Richtlinie 2000/35/EG wird mit Wirkung vom 16. März 
2013 unbeschadet der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hin
sichtlich der Fristen für die Umsetzung in innerstaatliches Recht 
und die Anwendung aufgehoben. Sie bleibt jedoch auf Verträge 
anwendbar, die vor diesem Zeitpunkt geschlossen wurden und 
für die die vorliegende Richtlinie gemäß Artikel 12 Absatz 4 
nicht gilt. 

Verweise auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweise auf 
die vorliegende Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entspre
chungstabelle im Anhang zu lesen. 

Artikel 14 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 15 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 16. Februar 2011. 

Im Namen des Europäischen 
Parlaments 

Der Präsident 
J. BUZEK 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
MARTONYI J.
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ANHANG 

Entsprechungstabelle 

Richtlinie 2000/35/EG Vorliegende Richtlinie 

— Artikel 1 Absatz 1 

Artikel 1 Artikel 1 Absatz 2 

Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 1 Artikel 2 Punkt 1 

Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2 Artikel 2 Punkt 2 

Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 3 Artikel 2 Punkt 3 

Artikel 2 Absatz 2 Artikel 2 Punkt 4 

— Artikel 2 Punkt 5 

— Artikel 2 Punkt 6 

— Artikel 2 Punkt 7, Einleitung 

— Artikel 2 Punkt 8 

Artikel 2 Absatz 3 Artikel 2 Punkt 9 

Artikel 2 Absatz 4 Artikel 2 Punkt 7 Buchstabe a 

Artikel 2 Absatz 5 Artikel 2 Punkt 10 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe a 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b, Einleitung Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe b, Einleitung 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer ii 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer iii 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iv Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer iv 

— Artikel 3 Absatz 4 

— Artikel 3 Absatz 5 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c Artikel 3 Absatz 1 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d Sätze 1 und 3 — 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d Satz 2 Artikel 2 Punkt 7 Buchstabe b 

— Artikel 3 Absatz 2 

— Artikel 4 

— Artikel 5 

— Artikel 6 Absatz 1 

— Artikel 6 Absatz 2 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e Artikel 6 Absatz 3
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Richtlinie 2000/35/EG Vorliegende Richtlinie 

Artikel 3 Absatz 2 — 

Artikel 3 Absatz 3 Artikel 7 Absatz 1 

— Artikel 7 Absatz 2 

— Artikel 7 Absatz 3 

Artikel 3 Absatz 4 Artikel 7 Absatz 4 

Artikel 3 Absatz 5 Artikel 7 Absatz 5 

— Artikel 8 

Artikel 4 Artikel 9 

Artikel 5 Absätze 1, 2 und 3 Artikel 10 Absätze 1, 2 und 3 

Artikel 5 Absatz 4 — 

— Artikel 10 Absatz 4 

— Artikel 11 

Artikel 6 Absatz 1 — 

— Artikel 12 Absatz 1 

Artikel 6 Absatz 2 Artikel 12 Absatz 3 

Artikel 6 Absatz 3 Artikel 1 Absatz 3 

Artikel 6 Absatz 4 Artikel 12 Absatz 2 

Artikel 6 Absatz 5 — 

— Artikel 12 Absatz 4 

— Artikel 13 

Artikel 7 Artikel 14 

Artikel 8 Artikel 15 

— Anhang
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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 165/2011 DER KOMMISSION 

vom 22. Februar 2011 

über Abzüge von bestimmten, Spanien für 2011 und die darauf folgenden Jahre zugeteilten 
Fangquoten für Makrele wegen Überfischung im Jahr 2010 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 
20. November 2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen 
Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vor
schriften der Gemeinsamen Fischereipolitik und zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) 
Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 2115/2005, (EG) 
Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) 
Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG) 
Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) Nr. 1966/2006 ( 1 ), 
insbesondere auf Artikel 105 Absätze 1 und 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU) Nr. 53/2010 des Rates ( 2 ) bzw. 
der Verordnung (EU) Nr. 57/2011 des Rates ( 3 ) wurde 
Spanien eine Fangquote für Makrele in den Gebieten 
VIIIc, IX und X und in den EU-Gewässern des Gebiets 
CECAF 34.1.1 für 2010 bzw. 2011 zugeteilt. 

(2) Die Fangquote für Makrele für 2010 wurde gekürzt, 
nachdem Spanien gemäß Artikel 20 Absatz 5 der Ver
ordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom 
20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige 
Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der Ge
meinsamen Fischereipolitik ( 4 ) Fangmöglichkeiten mit 
Frankreich und Portugal getauscht hatte. 

(3) Die Kommission stellte bei den von Spanien übermittel
ten Daten zur Makrelenfischerei im Jahr 2010 Wider
sprüche fest, als sie diese Daten, die in unterschiedlichen 
Stadien der Wertschöpfungskette, vom Fang bis zum 
Erstverkauf, aufgezeichnet und übermittelt worden waren, 
einer Gegenprüfung unterzog. Diese Widersprüche wur
den bei verschiedenen Audits, Überprüfungen und In
spektionen erneut bestätigt, die in Spanien gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 durchgeführt wurden. 
Die im Laufe dieser Untersuchungen gesammelten Infor
mationen veranlassen die Kommission zu der Feststel

lung, dass dieser Mitgliedstaat seine Makrelenquote im 
Jahr 2010 um 19 621 Tonnen überschritten hat. 

(4) Gemäß Artikel 105 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1224/2009 kürzt die Kommission die künftigen Fang
quoten eines Mitgliedstaats, wenn sie feststellt, dass dieser 
Mitgliedstaat die ihm zugeteilten Fangquoten überschrit
ten hat. 

(5) Gemäß Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1224/2009 werden Fangquoten im folgenden Jahr oder 
in den folgenden Jahren unter Anwendung von Multipli
kationsfaktoren gekürzt, die in dem vorgenannten Absatz 
festgelegt sind. 

(6) Die Abzüge wegen Überfischung im Jahr 2010 waren 
höher als die Spanien 2011 für den betreffenden Bestand 
zugeteilte Quote. 

(7) Der betreffende Makrelenbestand befindet sich derzeit 
innerhalb sicherer biologischer Grenzen, und aus wissen
schaftlichen Gutachten geht hervor, dass sich hieran auch 
in absehbarer Zeit nichts ändern dürfte. Eine unmittel
bare und umfassende Kürzung der Makrelenquote Spa
niens für 2011 würde eine vollständige Einstellung dieser 
Fischerei im Jahr 2011 bewirken. Angesichts der beson
deren Umstände in diesem Fall könnte eine vollständige 
Einstellung der Fischerei unverhältnismäßige sozioöko
nomische Folgen für den Fischereisektor und die betref
fende Verarbeitungsindustrie haben. Daher und unter Be
rücksichtigung der Ziele der Gemeinsamen Fischereipoli
tik wird es in diesem besonderen Fall als angemessen 
erachtet, die erforderlichen Abzüge wegen Überfischung 
auf fünf Jahre, nämlich 2011 bis 2015, zu verteilen und 
danach gegebenenfalls noch erforderliche Abzüge bei der 
Makrelenquote für die unmittelbar darauf folgenden Jahre 
vorzunehmen — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Fangquote für Makrele (Scomber scombrus) in den Gebieten 
VIIIc, IX und X sowie in den EU-Gewässern des Gebiets CECAF 
34.1.1, die Spanien 2011 mit der Verordnung (EU) Nr. 
57/2011 zugeteilt wurde, wird nach den Angaben im Anhang 
gekürzt.
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Artikel 2 

Die Fangquote für Makrele (Scomber scombrus) in den Gebieten VIIIc, IX und X sowie in den EU-Gewässern 
des Gebiets CECAF 34.1.1, die Spanien für die Jahre 2012 bis 2015 zugeteilt werden könnte, sowie 
gegebenenfalls die Fangquote für denselben Bestand, der Spanien in den darauf folgenden Jahren zugeteilt 
werden könnte, werden nach den Angaben im Anhang gekürzt. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. Februar 2011 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

Bestand Ausgangsquote 
2010 

Angepasste Quote 
2010 

Festgestellte Fänge 
2010 

Differenz 
Quote-Fänge 

(Überfischung) 

Multiplikationsfaktor 
gemäß Artikel 105 

Absatz 2 der Verord
nung (EG) 

Nr. 1224/2009 
(Überfischung * 2) 

Abzüge 2011 Abzüge 2012 Abzüge 2013 Abzüge 2014 
Abzüge 2015 und 

ggf. darauf 
folgende Jahre 

MAC/8C3411 27 919 24 604 44 225 – 19 621 
(79,7% der 

Quote 2010) 

– 39 242 4 500 5 500 9 748 9 747 9 747

D
E 

23.2.2011 
A

m
tsblatt der Europäischen U

nion 
L 48/13



VERORDNUNG (EU) Nr. 166/2011 DER KOMMISSION 

vom 22. Februar 2011 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Ge
müse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehenden Grundes: 

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu 
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr. 
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten 
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang 
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 23. Februar 2011 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 22. Februar 2011 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 IL 122,2 
MA 69,8 
TN 117,7 
TR 100,7 
ZZ 102,6 

0707 00 05 JO 204,2 
MK 140,7 
TR 161,8 
ZZ 168,9 

0709 90 70 MA 41,8 
TR 81,9 
ZZ 61,9 

0805 10 20 EG 59,5 
IL 78,1 

MA 56,7 
TN 42,2 
TR 68,9 
ZZ 61,1 

0805 20 10 IL 152,5 
MA 92,6 
US 107,8 
ZZ 117,6 

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 
0805 20 90 

CN 70,2 
IL 119,3 
JM 73,5 

MA 113,5 
PK 34,8 
TR 55,0 
ZZ 77,7 

0805 50 10 EG 68,7 
MA 46,8 
TR 55,8 
ZZ 57,1 

0808 10 80 CA 91,7 
CM 53,6 
CN 105,4 
MK 50,2 
US 127,3 
ZZ 85,6 

0808 20 50 AR 111,4 
CL 102,8 
CN 58,9 
US 116,0 
ZA 102,6 
ZZ 98,3 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 21. Februar 2011 

zur Festlegung der für die gesamte Europäische Union geltenden Leistungsziele und Warnschwellen 
für die Erbringung von Flugsicherungsdiensten in den Jahren 2012 bis 2014 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2011/121/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 549/2004 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 zur Fest
legung des Rahmens für die Schaffung eines einheitlichen euro
päischen Luftraums („Rahmenverordnung“) ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 11 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 691/2010 der Kommission 
vom 29. Juli 2010 zur Festlegung eines Leistungssystems 
für Flugsicherungsdienste und Netzfunktionen und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2096/2005 zur Fest
legung gemeinsamer Anforderungen bezüglich der Er
bringung von Flugsicherungsdiensten ( 2 ) sieht den Be
schluss für die gesamte Europäische Union geltender Leis
tungsziele durch die Kommission vor. 

(2) Am 27. Mai 2010 führte die Kommission eine Anhörung 
über die Herangehensweise und die Prozesse zur Fest
legung für die gesamte Europäische Union geltender Leis
tungsziele durch, in die alle in Artikel 10 Absatz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 549/2004 genannten Beteiligten 
einbezogen wurden. 

(3) Am 29. Juli 2010 wurde von der Kommission nach 
Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 691/2010 ein Leis
tungsüberprüfungsgremium benannt, das sie bei der Um
setzung des Leistungssystems unterstützt. 

(4) Das Leistungsüberprüfungsgremium hat in Zusammen
arbeit mit der EASA Vorschläge bezüglich für die ge
samte Europäische Union geltender Leistungsziele erar

beitet, die den beteiligten Kreisen am 2. August 2010 
gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
691/2010 zur Konsultation vorgelegt wurden. 

(5) Die vom Leistungsüberprüfungsgremium vorgeschlage
nen für die gesamte Europäische Union geltenden Leis
tungsziele in den Bereichen Umwelt, Kapazität und Kos
teneffizienz wurden mit der EASA auf ihre Kohärenz mit 
den als vorrangig einzustufenden Sicherheitszielen hin 
überprüft. 

(6) Das Leistungsüberprüfungsgremium legte der Kommis
sion am 27. September 2010 seine Empfehlungen bezüg
lich für die gesamte Europäische Union geltender Leis
tungsziele für den Zeitraum 2012-2014 in einem Bericht 
vor, in dem jede Empfehlung mit einer Beschreibung der 
Annahmen und Gründe für die Festlegung dieser Ziele 
belegt wird und dem ein Konsultationspapier mit einer 
Zusammenfassung des Konsultationsverfahrens sowie ein 
Antwortdokument beigefügt sind, in dem kurz dargelegt 
wird, wie Kommentare bei der Ausarbeitung der Empfeh
lungen an die Kommission berücksichtigt wurden. 

(7) Den für die gesamte Europäische Union geltenden Leis
tungszielen liegen die Informationen zugrunde, die der 
Kommission und dem Leistungsüberprüfungsgremium 
bis zum 24. November 2010 zur Verfügung standen. 
Nach den Schätzungen, die die Mitgliedstaaten der Kom
mission und Eurocontrol gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1794/2006 der Kommission ( 3 ) vorgelegt haben, würde 
2014 die durchschnittliche EU-weit festgestellte Stückrate 
für Strecken-Flugsicherungsdienste 55,91 EUR (real, be
zogen auf 2009) betragen, mit Jahreszwischenwerten 
von 58,38 EUR 2012 und 56,95 EUR 2013. Diese Be
träge tragen den jüngsten von Eurocontrol geplanten 
Kosten Rechnung, einschließlich einer einmaligen Ermä
ßigung von 0,69 EUR je Strecken-Diensteinheit für die 
EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2011. Unter Berücksichtigung 
des Berichts des Leistungsüberprüfungsgremiums und der 
zu erwartenden Effizienzsteigerungen durch die schritt
weise und koordinierte Einführung aller Elemente des 
zweiten Pakets zum einheitlichen europäischen Luftraum 
ist die Kommission der Ansicht, dass das für die gesamte 
Europäische Union geltende Kosteneffizienzziel niedriger 
angesetzt werden kann als in den jüngsten konsolidierten 
Plänen der Mitgliedstaaten.
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(8) Der europäische Masterplan für das Flugverkehrsmanage
ment ist ein dynamisches Dokument, das den einver
nehmlich festgelegten Zeitplan für die Entwicklung und 
Einführung von SESAR darstellt und vom Rat am 
30. März 2009 gebilligt wurde ( 1 ). Er enthält die politi
sche Perspektive und übergeordneten Ziele der Kommis
sion für den einheitlichen europäischen Luftraum und 
dessen Technologie-Pfeiler in den wesentlichen Leistungs
bereichen Sicherheit, Umwelt, Kapazität und Kosteneffi
zienz, und die Festlegung für die gesamte Europäische 
Union geltender Leistungsziele sollte als Teil eines Pro
zesses zur Erreichung dieser Ziele angesehen werden. 

(9) Während des ersten Bezugszeitraums für das Leistungs
system sollte die Kommission mit Unterstützung der 
EASA die wesentlichen Leistungsindikatoren bewerten 
und validieren, um sicherzustellen, dass das Sicherheits
risiko angemessen ermittelt, gemindert und bewältigt 
wird. Die Mitgliedstaaten sollten diese wesentlichen Leis
tungsindikatoren überwachen und veröffentlichen und 
können entsprechende Ziele festlegen. 

(10) Im Einklang mit Erwägungsgrund 18, den Artikeln 10 
und 13, Anhang II Nummer 1.2 sowie Anhang III Num
mer 1 der Verordnung (EU) Nr. 691/2010 müssen die 
für nationale oder funktionale Luftraumblöcke geltenden 
Leistungsziele nicht notwendigerweise mit den für die 
gesamte Europäische Union geltenden Leistungszielen 
übereinstimmen, sondern vielmehr mit ihnen kompatibel 
sein. Die Leistungspläne für die nationalen oder funktio
nalen Luftraumblöcke sollten diese Kompatibilität wider
spiegeln. 

(11) Die von der Kommission vorgenommene Bewertung der 
Leistungspläne und -ziele für nationale oder funktionale 
Luftraumblöcke sollte global erfolgen, wobei die einzel
nen Ziele gleichmäßig gegeneinander abgewogen und un
ter Berücksichtigung der als vorrangig einzustufenden Si
cherheitsziele gerechtfertigte Kompromisse zwischen ver
schiedenen Leistungsbereichen in Betracht gezogen wer
den. Dabei sollten örtliche Gegebenheiten, vor allem in 
Staaten, die geringe Stückraten aufweisen oder die euro
päische Beistandsfazilität in Anspruch nehmen, berück
sichtigt werden, unter anderem bereits ergriffene Kosten
dämpfungsmaßnahmen, geplante Kosten für spezifische 
Programme zur Leistungsverbesserung in bestimmten Be
reichen sowie Besonderheiten wie Erfolge und Miss
erfolge. Gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 691/2010 sollte der Entwicklung des Kontextes, 
die möglicherweise zwischen dem Zeitpunkt der An
nahme für die gesamte Europäische Union geltender Leis
tungsziele und dem Zeitpunkt der Bewertung eingetreten 
ist, angemessen Rechnung getragen werden. Bei der Be
wertung sollten auch die Fortschritte berücksichtigt wer
den, die die Mitgliedstaaten seit Verabschiedung der Ver
ordnung (EG) Nr. 1070/2009 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 2 ) in den einzelnen wesentlichen 
Leistungsbereichen, insbesondere bei der Kosteneffizienz, 
bereits erzielt haben. 

(12) In Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1794/2006 
sollte den Mitgliedstaaten die Übertragung der bis 

einschließlich 2011 entstandenen Gewinne und Verluste 
gestattet sein. 

(13) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
einheitlichen europäischen Luftraum — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Für die gesamte Europäische Union geltende Leistungsziele 

Für den Bezugszeitraum vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 
2014 werden folgende für die gesamte Europäische Union gel
tende Leistungsziele festgelegt: 

a) Umweltziel: Bis 2014 eine Verbesserung des Indikators für 
die durchschnittliche Streckenflugeffizienz von 0,75 Prozent
punkten gegenüber 2009. 

b) Kapazitätsziel: Bis 2014 Verringerung der durchschnittlichen 
ATFM-Verspätung im Streckenflug auf maximal 0,5 Minuten 
je Flug. 

c) Kosteneffizienzziel: Verringerung der durchschnittlichen EU- 
weit festgestellten Stückrate für Strecken-Flugsicherungs
dienste von 59,97 EUR im Jahr 2011 auf 53,92 EUR 2014 
(real, bezogen auf 2009) mit Jahreszwischenwerten von 
57,88 EUR 2012 und 55,87 EUR 2013. 

Artikel 2 

Warnschwellen 

(1) Bei allen für den Bezugszeitraum geltenden wesentlichen 
Leistungsindikatoren ist die Warnschwelle, bei deren Überschrei
ten das in Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 691/2010 ge
nannte Warnverfahren ausgelöst werden kann, erreicht, wenn 
das vom Leistungsüberprüfungsgremium registrierte tatsächliche 
Verkehrsaufkommen über ein Kalenderjahr um mindestens 
10 % von den Verkehrsannahmen in Artikel 3 abweicht. 

(2) Beim Kosteneffizienzindikator ist die Warnschwelle der 
Kostenentwicklung, bei deren Überschreiten das in Artikel 18 
der Verordnung (EU) Nr. 691/2010 genannte Warnverfahren 
ausgelöst werden kann, erreicht, wenn die vom Leistungsüber
prüfungsgremium registrierten tatsächlichen Kosten auf Ebene 
der Europäischen Union über ein Kalenderjahr um mindestens 
10 % von den festgestellten Referenzkosten in Artikel 3 abwei
chen. 

Artikel 3 

Annahmen 

Den Artikeln 1 und 2 dieses Beschlusses liegen folgende An
nahmen zugrunde: 

(1) Schätzung der Strecken-Diensteinheiten auf Ebene der Euro
päischen Union: 108 776 000 im Jahr 2012, 111 605 000 
im Jahr 2013 und 114 610 000 im Jahr 2014. 

(2) Geschätzte auf Ebene der Europäischen Union festgestellte 
Referenzkosten (in Euro real, bezogen auf 2009): 
6 296 000 000 im Jahr 2012, 6 234 000 000 im Jahr 
2013 und 6 179 000 000 im Jahr 2014.
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( 1 ) Beschluss 2009/320/EG des Rates (ABl. L 95 vom.9.4.2009, S. 41). 
( 2 ) ABl. L 300 vom 14. 11.2009, S. 34.



Artikel 4 

Überarbeitung der für die gesamte Europäische Union 
geltenden Leistungsziele 

Gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 691/2010 
beschließt die Kommission die Überarbeitung der in Artikel 1 
genannten für die gesamte Europäische Union geltenden Leis
tungsziele, wenn ihr vor Beginn des Bezugszeitraums stichhal
tige Belege vorliegen, dass die Ausgangsdaten, Annahmen und/ 
oder Gründe für die Festlegung der ursprünglichen für die ge
samte Europäische Union geltenden Leistungsziele nicht mehr 
gültig sind. 

Artikel 5 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. Leistungspläne für nationale 

oder funktionale Luftraumblöcke, die nach dem 1. Januar 2012 
angenommen werden, gelten rückwirkend ab dem ersten Tag 
des Bezugszeitraums. 

Brüssel, den 21. Februar 2011 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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